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Sitzung des Kreistages am 13.12.2018 
Antrag zu Top TOP 3 Kreishaushalt 

SPD - Antrag Nr. 6 (Überweisung an den Verwaltungssauschuss) 

Problem: Überprüfung und Anpassung von Grundlagen der Haushaltsaufstellung nach 
dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) - hier: Abschrei
bungssätze 

Beschluss: Die im Landkreis Ravensburg bei der Haushaltsaufstellung verwendeten 
Grundlagen, insbesondere die verwendeten Abschreibungssätze und - verfahren sollen 
einer Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung unterzogen werden. Dies soll so recht
zeitig im Jahre 2019 geschehen, dass die möglicherweise veränderten Ansätze bei der 
Aufstellung des Kreishaushaltes für das Jahr 2020 bereits verwendet werden können. 

Begründung: Die bei der Bilanzierung von Vermögenswerten im Kreis Ravensburg seit 
dem Übergang zum NKHR verwendeten Abschreibungssätze und -verfahren bilden den 
realen Werteverzehr teilweise nicht (mehr) korrekt ab. So werden Verwaltungsgebäude in 
80 Jahren und Schulen in 50 Jahren abgeschrieben. Sonderabschreibungen zu dauern
den Wertminderungen (z.B. bei starken Frostschäden an Kreisstraßen oder festgestellte 
erhebliche Schäden an Brücken) werden nicht vorgenommen. Die in der Anlage 3 zum 
„Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen der NKHR in Baden-Württemberg (3. 
Auflage)" genannten Abschreibungssätze sehen teilweise Spannbreiten vor und es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die verwendeten Sätze mit den realen Gegeben
heiten abzustimmen sind. Die letztlich angewandten Sätze unterliegen durchaus auch ei
ner „politischen Entscheidung", da sie deutliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 
haben. 10 Jahre nach der Einführung der NKHR im Kreis Ravensburg sollten diese Grund
lagen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
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